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Vertragsauflésung
bei ausbleibendem
Honorar?

Was, wenn eine Bauherrschaft die vereinbarten
Honorarzahlungen schuldig bleibt oder ihren Mit-
wirkungspflichten nicht nachkommt? Kann die
beauftragte Vertragspartei ihre Leistungen einstel-
len und vom Vertrag zuriicktreten — und kann
sie diese Konsequenz bei den Verhandlungen mit
der Bauherrschaft folglich auch in die Waagschale
werfen?

Das Bundesgericht hatte einen Fall zu beurtei-
len, bei dem zwei Bauherren entgegen ihren ver-
traglichen Verpflichtungen gegeniiber einem Un-
ternechmer Akontozahlungen schuldig geblieben
waren und Rechnungen fiir Zusatzleistungen
nicht beglichen hatten. Ausserdem hatten es die
Bauherren nachweislich unterlassen, Instrukti-
onen fiir die Ausfithrung zu erteilen; sie hatten
sich konkret beziiglich verschiedener Ausfiih-
rungsdetails nicht festgelegt.

In seinem Urteil 4A_603/2009 vom 9. Juni
2010 hielt das Bundesgericht fest, dass ein Unter-

nehmer berechtigt ist, den Vertrag «ex nunc» («ab

jetzt») aufzuldsen, wenn er mit den Arbeiten be-
reits begonnen und der Bauherr seine Pflichten —
obwohl bereits in Verzug gesetzt — niche erfiille
hat (Art. 107 OR). Zu den Pflichten eines Bau-
herrn gehére es unter anderem, vereinbarte Akon-
tozahlungen bzw. das vereinbarte Honorar zu
bezahlen. Auch wies das Gericht darauf hin, dass
eine Vertragspartei gestiitzt auf Art. 91 und 96
OR cinen Vertrag auflésen kann, wenn ein Bau-
herr seinen Mitwirkungspflichten nicht nachge-
kommen ist.

Ein rechtmissiger Riicktritt vom Vertrag be-
dingt allerdings, dass dem Bauherrn eine ange-
messene Frist zur nachtriglichen Erfiillung ange-
setzt worden ist (Art. 107 Abs. 1 OR). Diese
diirfe, so das Bundesgericht, durchaus kurz sein,
wenn es um die Bezahlung des Honorars gehe, da
es sich bei einer Geldzahlung grundsitzlich um
eine einfach zu erbringende Leistung handle. Al-
lerdings seien auch die Hohe der Ausstinde und
die moglichen Auswirkungen einer Arbeitsunter-
brechung bei der Nachfristansetzung zu beriick-
sichtigen. Wenn die Frist aus Sicht des Bauherrn
zu kurz angesetzt worden sei, miisse dieser inter-
venieren; wenn er keine Einwinde vorbringe und
keine Erstreckung verlange, gelte die angesetzte
Frist als akzeptiert.
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Fiir eine Vertragsauflosung wird ferner vorausge-
setzt, dass der Betreffende unverziiglich nach Ab-
lauf der unbenutzt verstrichenen Nachfrist erklirt,
dass er auf das Recht zur Nachforderung der Leis-
tung verzichtet und stattdessen (den Ersatz des
entstandenen Schadens verlangt oder eben) vom
Vertrag zuriicktrite. Als «unverziiglich» erfolge gilt
eine Erklirung dann, wenn sie zu einem Zeit-
punkt abgegeben wird, der nach dem gewdhn-
lichen Geschiftsgang und den besonderen Um-
standen des Falls als angemessen erscheint. Es gilt
jedoch auch als zulissig, wenn dem Bauherrn be-
reits bei Ansetzung der Nachfrist mitgeteilt wird,
dass der Vertrag als aufgelést gilt, wenn er nicht
fristgerecht leistet.

Im vorliegenden Entscheid erachtete es das
Bundesgericht als zulissig, dass der Unternehmer
dem Bauherrn erst einen Monat nach Ablauf der
Nachfrist eréffnet hatte, dass er vom Vertrag zu-
riicktreten werde. Zu beachten ist allerdings, dass
das Bundesgericht diese ungewdhnlich lange Frist
nur deshalb noch als «unverziiglich» eingestuft
hatte, weil den Bauherrn aus dem Zeitablauf kei-
ne Nachteile entstanden waren. Nichtsdestotrotz
empfiehlt es sich, vorsorglich wirklich «unverziig-
lich» zu reagieren und diese Zeitspanne nicht un-

notig auszureizen. Isabelle Vogt, vogt@luksundvogt.ch

:info@jniﬁch“

www.nfi.ch

NFlist einim Hochbau tdtiges, unabhangiges Ingenieur-
unternehmen im Bereich der Gebaudetechnik. NFI will
Kundenwiinsche und -visionen mit fachlicher und sozialer
Kompetenz realisieren. Kundenzufriedenheit ist Ansporn
und Verpflichtung. Machen Sie sich ein Bild auf www.nfi.ch
oder rufen Sie uns an. Gerne stellt Ihnen der Inhaber,
Nikolai Fluck, die Firma in einem personlichen Gesprach vor.

== Um mehr tiber NFl und unsere Dienstleistungen zu erfahren,
o konnen Sie mit Hilfe Ihres Smartphones den QR Code scannen.
[=] Www.i-nigma.com

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel




	Vertragsauflösung bei ausbleibendem Honorar?

